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 Veröffentlicht am 22.10.2002

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §12;

EStG 1988 §4 Abs2;

Rechtssatz

Soll eine Maßnahme nach § 12 EStG 1988 nachträglich erhöht oder erstmals geltend gemacht werden, so ist dies den

bilanzierenden Steuerp ichtigen nur im Wege einer Bilanzänderung möglich. Soll auf Übertragungsmaßnahmen

gemäß § 12 EStG 1988 nachträglich verzichtet werden, so ist dies ebenfalls nur im Wege einer Bilanzänderung möglich.
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